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ist Ausdruck und Ergebnis des 
hohen gesellschaftlichen Entwick
lungsniveaus beider Länder, des 
hohen Standes und der neuen 
Qualität ihrer freundschaft
lichen Beziehungen und Zusam
menarbeit auf allen Gebieten. 
Der V. entspricht dem gemein
samen Anliegen der Völker bei
der Staaten, friedliche Bedingun
gen für den Aufbau des Sozialis
mus zu sichern. Er ist Ausdruck 
des Strebens beider Staaten, 
einen gemeinsamen Beitrag zur 
Sicherung des Friedens in Europa 
zu leisten. Der V. ist Bestandteil 
des zwischen den sozialistischen 
Staaten bestehenden bilateralen 
Vertragssystems und fügt sich 
harmonisch in das multilaterale 
Bündnissystem ein.

Vertrag über Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der 
Sozialistischen Republik Rumä
nien: am 12. Mai 1972 in Buka
rest Unterzeichneter Vertrag, 
den beide Seiten mit dem Ziel 
abgeschlossen haben, die Bezie
hungen der brüderlichen Freund
schaft, der allseitigen Zusammen
arbeit und des gegenseitigen Bei
standes zwischen den beiden 
Staaten zu entwickeln und zu 
festigen. Der V. ist lt. Art. 14 
für die Dauer von 20 Jahren ab
geschlossen. Wenn ihn nicht eine 
der vertragschließenden Seiten 
12 Monate vor Ablauf dieser 
Frist schriftlich kündigt, verlän
gert sich der V. jeweils um wei
tere fünf Jahre. Der V. entspricht 
den allgemeingültigen objektiven 
Gesetzmäßigkeiten der Entwick
lung der Beziehungen zwischen 
sozialistischen Staaten. Sie ver
pflichten sich, die Freundschaft 
und allseitige Zusammenarbeit 
zwischen beiden Staaten auf der 
Grundlage der Prinzipien des so
zialistischen Internationalismus,

des gegenseitigen Vorteils und 
der kameradschaftlichen gegen
seitigen Hilfe, der Achtung der 
Souveränität und Unabhängig
keit, der Gleichberechtigung und 
der Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten zu ent
wickeln (Art. 1). Beide Staaten 
werden, ausgehend von den Prin
zipien, die den Beziehungen 
zwischen den sozialistischen Staa
ten zugrunde liegen, und den 
Grundsätzen der internationalen 
sozialistischen Arbeitsteilung, die 
wirtschaftliche und wissenschaft
lich-technische Zusammenarbeit 
entwickeln und vertiefen, die 
Kooperation in der Produktion 
und Forschung erweitern und 
zur weiteren Entwicklung der 
Wirtschaftsbeziehungen und der 
Zusammenarbeit im Rahmen des 
—>- Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe sowie mit anderen 
sozialistischen Staaten beitragen 
(Art. 2). Beide Seiten haben ver
einbart, die Zusammenarbeit auf 
den Gebieten Wissenschaft, Bil
dung, Fernsehen, Touristik, Ge
sundheitswesen, Körperkultur 
u. a. zu entwickeln und zu er
weitern (Art. 3). Beide sozialisti
schen Staaten verpflichten sich, 
stets für die Entwicklung der 
Freundschaft und Zusammen
arbeit zwischen den sozialisti
schen Staaten und für die Festi
gung ihrer Einheit und Geschlos
senheit im Interesse des Sozialis
mus und des Friedens einzutre
ten (Art. 4). Beide vertragschlie
ßenden Seiten werden auch künf
tig in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der 
Charta der —Organisation der 
Vereinten Nationen zur Gewähr
leistung des Friedens und der 
Sicherheit in der Welt beitragen 
und werden konsequent die Poli
tik der —*■ friedlichen Koexistenz 
verfolgen (Art. 5). Sie verpflich
ten sich, weiterhin für die Festi
gung des Friedens und die Ge-


